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142 dahin, daß Judäa aus einem Tempelstaate ein weltliches Reich wurde,
v. Chr. toQ§ ihm nicht zum Glück gereichte.

Juda's Bruder Jonathan fuhr fort die Syrer in Furcht zu halten, wurde aber
nachher von dem syrischen Thronusurpator Tryphon, auf dessen Seite er sich geschlagen
hatte, durch List gefangen und mit seinen Söhnen getötet. Da aber nach ihm sein
Bruder Simon wieder auf die Seite des rechtmäßigen Königs Demetrius II trat, so
gelang es ihm, die völlige Unabhängigkeit Judäas zu erringen, das unter dem
Titel einer Ethnarchie Tributfreiheit genoß. Er machte durch Sicherung der Grenzen,
durch Herstellung der religiösen Zucht und Ordnung, durch strenge Handhabung des
Rechts und durch Beförderung des Wohlstandes sein Volk glücklich und auch im Aus¬
lande geehrt, zumal er es der maccabäischen Politik gemäß fand, das Bündnis mit
den Römern zu erneuern. Zuletzt wurde er von seinem treulosen Schwiegersohn er¬
mordet. (135 v. Chr.)

Sein Sohn Johannes Hyrkanus (135—106) erweiterte die Grenzen seiner Herr¬
schaft, besiegte die feindselig gesinnten Samariter und brachte die Jdumäer wieder zur
Annahme des jüdischen Gesetzes. Ihm folgte von seinen beiden Söhnen zuerst der
ältere, Aristobul I, der den Königstitel annahm, alsdann der jüngere, Alexan¬
der Jannäus, der die Grenzen seines Reichs so erweiterte, daß es vom Berg Ta¬
bor bis zum Bach Aegyptens und vom Gebirg Gile'ad bis zum Mittel¬
meere reichte.

Das hochmütige und völlig glaubenslose Emporstreben des
jüdischen Volkes zu weltlicher Macht und Größe, verbunden mit
dem eitlen Vertrauen auf die Hülfe .der Heidenmächte, besonders das Buhlen
um Roms Gunst, hatte nur einen desto tieferen Fall zur Folge.

Ein Thronstreit unter den Söhnen des Alexander Jannäus Hyrkan II
unb Aristobul II führte den Untergang der Maccabäer herbei, bem balb
darauf auch ber Untergang bieses letzten Mischen Reiches folgte, bas, so
wie es mit bem nochmaligen Aufflammen bes alten Glaubens begonnen
hatte, burch bessen balbiges Wiebererlöschen in Sünbhaftigkeit enbete. (§ 288.)

Kap. 56. Das hellenistische Wesen in seinem Blütezeitalter
(im 3. Jahrhundert v. Chr.).

(Gesch. d. W. VII, 11, 1-7.)

(208.) Die in ben SDiabochenfämpfen erfolgte Zersetzung unb Zertrümme¬
rung alles Alten, bas sich in Staat und Religion ausgelebt hatte und
sich nicht mehr halten sonnte, bildete eine Uebergangszeit, in der sich
etwas neues und besseres zum Dasein ringen wollte, das aber, weil ihm
Weg und Ziel nicht klar war, keinen festen Bestand gewann. Obgleich
nun ber Hellenismus, als bas Ergebnis biefer (Währungen, keine auf
innerer Wahrheit unb Naturgemäßheit ruhenbe Lebensform war, so enthielt
er boch gewisse Wahrheitskeime, um berentwillen ben auf bie Nach¬
welt gekommenen Ueberresten feiner geistigen Tätigkeit noch ein wohltätiger
Einfluß auf bie weitere Entwicklung ber menschlichen Bilbung eingeräumt
würbe.

Jenes Suchen nach bem Bessern zeigte sich zunächst auf bem Gebiete bes
Staatslebens, inbem bie Sehnsucht nach einem gesicherten bürgerlichen
Zustanb auf zwei neue Verfassungsformen führte, nämlich auf ben
hellenistischen Föberativstaat, ber bie Jbee eines gemeinsamen Grie¬
chenland wenigstens anstrebte, unb auf bie hellenistische Monarchie,
in welcher bie Schranken zwischen Griechentum unb Barbarentum wenigstens
teilweise fielen. Das in beiben Formen sich kunb geöenbe Streben nach


